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Erwägungen

E. 1
Die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat nahm am 17. März 2022 die vom Beschwerdeführer
angestrebte Strafuntersuchung wegen Verleumdung nicht an die Hand. Auf die dagegen
gerichtete Beschwerde trat das Obergericht des Kantons Zürich am 25. August 2022 nicht
ein. Der Beschwerdeführer wendet sich mit Eingabe vom 2. Oktober 2022 an das
Bundesgericht.

E. 2
Der Beschluss des Obergerichts wurde dem Beschwerdeführer am 5. September 2022
zugestellt. Seine dagegen gerichtete Eingabe ging beim Bundesgericht am 4. Oktober 2022
und damit einen Tag vor Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist ein. Die
Beschwerdebegründung ist, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen abgesehen (vgl. Art. 43
BGG ), während der 30-tägigen Beschwerdefrist einzureichen, welche als gesetzlich
bestimmte Frist nicht erstreckt werden kann (vgl. Art. 47 BGG ). Dem Antrag auf
Fristverlängerung zur Einreichung einer Beschwerdebegründung mit Unterlagen kann daher
nicht stattgegeben werden. Ebenso wenig kommt vorliegend eine - analoge - Anwendung
von Art. 50 BGG in Betracht; die behauptete ferienbedingte Abwesenheit stellt kein
unverschuldetes Hindernis im Sinne der zitierten Bestimmung dar. Eine (ergänzende)
Beschwerdebegründung mit Unterlagen ist dem Bundesgericht innert Frist nicht
zugegangen. Die vorliegende Beschwerde ist damit alleine aufgrund der Eingabe vom 2.
Oktober 2022 zu beurteilen.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung einer Beschwerde in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Eingabe des
Beschwerdeführers genügt diesen Anforderungen nicht. Eine Auseinandersetzung mit den
Erwägungen im angefochtenen Beschluss fehlt vollständig. Soweit sich der
Beschwerdeführer sinngemäss gegen den vorinstanzlichen Kostenspruch wendet, vermag er
nicht im Ansatz zu sagen, dass und inwiefern die Vorinstanz Art. 428 Abs. 1 StPO und die
Gebührenverordnung willkürlich und/oder rechtsfehlerhaft angewandt haben könnte. Aus
der Eingabe des Beschwerdeführers ergibt sich folglich nicht, dass und wehalb die
Vorinstanz mit ihrem Beschluss vom 25. August 2022 gegen geltendes Recht im Sinne von
Art. 95 BGG verstossen haben soll.

E. 4
Auf die Beschwerde ist mangels tauglicher Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht einzutreten. Inwiefern sich der angefochtene Beschluss mit formgerechten Rügen
erfolgreich anfechten liesse, ist nicht erkennbar. Die allenfalls sinngemäss verlangte
Beigabe eines (unentgeltlichen) Rechtsanwalts fällt wegen Aussichtslosigkeit der



Beschwerde ausser Betracht. Ausnahmsweise kann auf die Erhebung von Gerichtskosten
verzichtet werden (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG). Das sinngemässe Gesuch um
unentgeltliche Prozessführung wird gegenstandslos.
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